
 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bi elefeld 

Nr. 5/2009  „Bebauungsplan Frachtstraße“ 

  

 

Flächenumfang  
 
Art der Bodennut-
zung 

Wirksame 
Fassung 

Berichti-
gung 

Gemischte Baufläche 2,8 ha 0,0 ha 
Wohnfläche  0,0 ha 2,8 ha 
   
   
   

Gesamt: 2,8 ha 2,8 ha 
 

LAGE IM STADTBEZIRK  

BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET  

WIRKSAME FASSUNG 

 5/09 

Stadtbezirk: Mitte 

Bereich: Frachtstraße    

 

auslösender Bebauungsplan : 

Nummer: III/3/98.00, Teilplan A 

Bezeichnung: „Frachtstraße“ 

   

 

Erläuterung zur B erichtigung Nr. 5/2009 
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.  III/ 

3/98.00 „Frachtstraße“ Teilplan A erfolgt im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. 

Der Bebauungsplan, der von den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes abweicht, wird 

nach § 13 a II Nr.2 BauGB aufgestellt, bevor der 

Flächennutzungsplan geändert wird. Der Flä-

chennutzungsplan soll, nachdem der Bebau-

ungsplan rechtskräftig geworden ist, im Wege 

der Berichtigung angepasst werden.  

Städtebauliches Ziel ist es, die innerstädtischen 

Brachfläche (u. a. ehemaliger Gewerbebetrieb 

„Hanning und Kahl“) einer Wohnbebauung zu-

zuführen. Anstelle der bisherigen Darstellung 

„Gemischte Baufläche“ soll im Flächennut-

zungsplan zukünftig „Wohnbaufläche“ entspre-

chend dem Teilbereich A des oben genannten 

Bebauungsplanes einschließlich der drei vor-

handenen nördlich der Dr. Viktoria-Steinbiß-

Straße gelegenen Wohngebäude dargestellt 

werden. Damit wird die Wohnbaufläche städte-

baulich sinnvoll abgerundet. 
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